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Frage des Tages zum VerpackG: Müssen Händler
Verpackungen des Zulieferers lizenzieren, die sie
ungeöffnet zum Weiterversand an den
Endverbraucher nutzen?

Das Verpackungsgesetz stellt Händler mit seinen zahlreichen Begrifflichkeiten und differenzierten
Pflichten immer wieder auf die Probe. Probleme entstehen oft, weil nach dem Gesetz für die
maßgeblich zu erfüllenden Pflichten stets nach der Art der Verpackung (Transport- oder
Verkaufsverpackungen) zu unterscheiden ist. Hinzu kommt, dass das Gesetz auf die diversen
Zulieferungs- und Versandkostellationen im Online-Handel zu wenig zugeschnitten zu sein scheint.

In diesem Zusammenhang erreichte die IT-Recht Kanzlei heute folgende Frage eines Mandanten:

“
”

"Wir versenden Artikel in den Versandkartons, in denen wir Ware angeliefert bekommen.  Ist
da eine Registrierung überhaupt nötig ?"

Der nachfolgende Beitrag gibt Antwort.

Um die Weiterverwendung von Versandverpackungen des Zulieferers im verpackungsrechtlichen Sinne
richtig einordnen zu können, ist zunächst abzugrenzen, welche Verpackungsarten überhaupt
registrierungs- und lizenzierungspflichtig sind.

Gemäß § 3 Abs. 8 VerpackG sind dies mit Ware befüllte Verkaufs- und Umverpackungen, die nach
Gebrauch typischerweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen.

Nicht registrierungs- und lizenzierungspflichtig (dafür aber gemäß § 15 VerpackG rücknahmepflichtig)
sind dahingegen Transportverpackungen, welche die Handhabung und den Transport von Waren
erleichtern und typischerweise nicht zur Weitergabe an den Endverbraucher bestimmt sind.

Maßgebliches Abgrenzungskriterium ist also das „typische Anfallen beim privaten Endverbraucher“.

Verwendet ein Online-Händler das Verpackungsmaterial seines Zulieferers unmittelbar weiter, um
damit Kunden zu beliefern, gilt nun Folgendes:

Verpackungen, in denen Ware beim Online-Händler angeliefert wird, gelten als Transportverpackung
(da sie zunächst bei einem Händler und gerade nicht bei einem privaten Endverbraucher als Abfall
anfallen). Sie sind bis zu diesem Zeitpunkt vom Zulieferer gerade nicht zu lizenzieren.

Verwendet der Online-Händler nun die Verpackung des Zulieferers für den Warenversand an
Endkunden, wird diese Verpackung zur Verkaufsverpackung umqualifiziert. Denn mit der
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Weiterverwendung wird deutlich, dass sie nunmehr erstmalig bei einem privaten Endverbraucher als
Abfall anfallen wird. Sie ist deshalb vom Online-Händler grundsätzlich an einem System zu beteiligen.
Auch muss sich der Online-Händler in Bezug auf diese Verpackung regelmäßig bei der ZSVR registrieren.

Wichtige Ausnahme: Etwas anderes gilt nur in dem Fall, in dem der Online-Händler einen konkreten
Nachweis darüber hat, dass die von ihm genutzte Verpackung (durch den Zulieferer oder ein anderes
Glied der Lieferkette) bereits an einem System beteiligt wurde. Nur dann entfällt die Pflicht einer
erneuten Systembeteiligung und einer Registrierung für die von ihm genutzten Versandverpackungen.

Empfehlung: Sie möchten Ihre Verpackungen günstig lizenzieren - ohne lange Vertragsbindungen?

Wir konnten für unsere Mandanten auch für das Jahr 2022 wieder einen Rabatt i.H.v. 8 % mit Reclay
aushandeln. Der entsprechende Gutschein-Code ist hier hinterlegt.

Leser unserer Kanzlei-Beiträge erhalten immerhin noch einen Rabatt i.JH.v. 5%, wenn sie folgenden
Gutscheincode verwenden: LES2022IRK5 oder auf diesen Direktlink klicken.

Zusätzlich bietet activate - by Reclay folgende attraktive Rabattstufen für Frühlizenzierer an.

Einkauf bis

Quartal 1 (Q1) –> 25 % Rabatt
Quartal 2 (Q2) –> 20 % Rabatt
Quartal 3 (Q3) –> 10 % Rabatt

Warum „activate-by Reclay“?

Die IT-Recht Kanzlei empfiehlt aus folgenden Gründen das Online-Portal "activate – by Reclay"

Bei Reclay gibt es keine Pauschalen. Sie zahlen also nur für die Verpackungen, die Sie auch
tatsächlich in Verkehr bringen.
Gerade für sehr kleine Online-/Versandhändler ist Reclay eine wirtschaftlich zumutbare Lösung. Die
Lizenzierung von kleinsten Verpackungsmengen kann bereits mit wenigen Euros erledigt werden.
Es gibt keinen Mindestbestellwert.
Kein fester Vertrag für eine bestimmte Laufzeit: Sie lizenzieren Ihre Mengen, ohne einen Vertrag
über eine feste Laufzeit abschließen zu müssen.
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